
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Pensionsgesetz 1965 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 340/1965 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2011 

§/Artikel/Anlage 

§ 3 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2012 

Text 

ABSCHNITT II 

RUHEBEZUG 

Anspruch auf Ruhegenuß 

§ 3. (1) Dem Beamten des Ruhestandes gebührt ein monatlicher Ruhegenuß, wenn seine 
ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit mindestens 15 Jahre beträgt. 

(2) Der Ruhegenuss und die übrigen nach diesem Bundesgesetz gebührenden monatlich 
wiederkehrenden Geldleistungen mit Ausnahme des Kinderzuschusses bilden zusammen den Ruhebezug 
des Beamten. 


